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gütigen, JfBertbunb ynb fpeuore, übertragen werben,
^öffentlich fitiben bie ''langjährigen Bemühungen beiber
Bereinigungen fomoljl jeht ijt Saufamie, wie auch fpäter
in ißariS, oerftänbige Bewertung fch weizerifcher QualitätS«
arbeit unb bte oerbiente Bnertennung weitefter Greife.

©efeWtlt Sdjmeljttiidier Bauuuternefimer.
•a^ittcituttg an unfere ^itgliebct.

©iureife auSlänbifcfjer Bauarbeiter. gn ber legten
geit lommt eS tmmer häufiger nor, bafj bie BrbeitSämter
erflärett, Anfragen um guweifung non Bauarbeitern
wegen mangelnben Angebots nicht befriebigen ju tonnen.
2ßir erfudjen ©te, unferm ©efretariat fotcfje gäße ftetS
unoerjügticb jut Kenntnis ju bringen.

©letdhzeitig empfehlen mir Denjenigen Btitgliebern,
welche ©inretfebewiüigungen; für öfterreictjifcfje ober ita--

lienifche Blaurer unb Biineure erhalten woflen, ihre ©e=

fudtje buret) Vermittlung unfereS ©elretariatS
ju machen. ®aS eibgenöffifct)e BrbeitSamt teilt mit, baff
eS oon nun an gegen bie ©rteiïung non ©inreifebewißi=
gungen: an auSlänbifche Biaurer für bie ©auer einer
©aifon teine ©inwenbungen mei)r ergeben roirb, fomeit
baburd) feine Berbrängung ber gnlänber non itjren
©teilen eintritt. Um p oertiinbern, bag Bngeljörige
anIberer Beruf§arten auf biefe SBeife in bie ©djroeij ge=

langen, wirb bie ©inreife nur an berufStückige S

^erfonat erteilt. Blit tollegialem ®ru|
©er Borftanb.

UerbandsweseH.
Kantonaler glarnerifdjer Söagnermeifteroerbanb.

(Korr.). Bn ber im ©afthauS jum „Söwen" in BlofliS
ftattgefurtbenen £>auptoerfammtung beS glarnerifdien
SffiagnermeifteröerbanbeS tourbe befdjtoffen, bie 3Tarif=

prelfe um 10 bis 25% p rebujieren.

Jlrbeiterbewegnitflen.
Bereinßarung zwifdjen bem Berbanb Schweizer,

©cljreincrmetfler unb Btöbelfabritanten unb Dem

Schweizer. .Holzarbeiter BerbanD. (Befanntmadjung
beS ©tnigungSamteS ber ©tabt ^wricï).)

1. Blit ber Söieberaufnatjme ber Brbeit tritt ein

Sofjnabbau oon 10 Bp. pro ©tunbe ein.
2. 2lb 1. guli 1922 erfolgt ein toeiterer Sohnabbau,

ber and) für bie ©eftion Kreuztingen beS Bieifteroer--
banbes ©ettung t)at, oon 5 Bp. pro ©tunbe.

3. ©ie feit 1. gunuar 1922 bereits oorgenommenen
Sohnrebuftionen fommen in Bnrechnung.

4. 2Bo ber ©urchfchmttSlohn weniger als gr. 1.30

pro ©tunbe betragt, tritt nur ein Sohnabbau oon 10

Bappen ein.
5; Bor bem 1. ©ezember 1922 barf ein weiterer

Sohnabbäu nicht pfahgreifen, fofern nicht eine roefentlidje
Berfchlechterung ber Konjunftur eintritt,

6* Blafjregelungen finben beiberfettS feine ftatt.
7;, ©le SlrbeitSaufnafjme erfolgt in allen ©eftionen

gleichzeitig am 6. guni 1922. ©te SBiebereinfteßung
erfolgt unter Berüdffid^tigung ber ted)nifcl)en ©cf)toierig=
feiten unb ber oorhanbenen Brbeit.

HujstelluitflSWKeti.
©eroerbeauSfteltung Bern 1922. ©eftü^t auf bie

Slnmelbungen- für bte ©ewerbeauSfießttng oom 1. @ep=

ternber bis 3. Qftober in Bern finb nun bie QXnfä^e für
bie ifSlahgebühren normiert toorben.

©aS Beglement, baS in ben nächfien Sagen mit beni
BuSfteßungSreglement an bie prooiforifd) angemelbeten
gntereffenten oerfcï)icft wirb, enthält u. a. folgenbe Be>

ftimmuugen: ©er ©runbpreiS für 1 m- Bobenfläd)e
beträgt f^r. 30.—, für 1 m** SCBanbfläc|e gr. 20.—-.
eingebrochene Quadratmeter werben ooU berechnet. Sßeiter
werben gufcfllüge auf ben greifen ber Bobenflädje in
ißrojenten je nach 3at)I ber ©chaufeiten georbnet.

Blit ben Beglententen gelangen nun aud) bie befinitioen
Slnmelbefcfjeine pr Berfenbung. girmen, bie bis heute
bie prooiforifche Slntnelbung unterlaffen haben, wollen
fid) pm Bepg beS befinitioen 9lnmelbefcl)eineS
auf bem ©eneralfefretariat ber ©ewerbeauSftetlung,
Bürgerhaus, 2. ©toef, tnelben.

Blit ber SluSftellung in Bern wirb eine Sotterie im
Betrage oon $r. 125,000 oerbunben. SUS greife finb
in ber fpauptfacf)e SluSfteHungSgegenftänbe oorgefehen.
©S finb geräumige SGßirtfd)aftSlofalitäten oorgefehen. @o

finb für bie BierfjaHe ungefähr 400, für bie SBeinftube 90,
für bie Mdjliftube 110 unb für bie Mdje mit ©peife=
faal für bie 3lngefteßten jirfa 300 Bobenflädje oor=
gefehen.

0erscl)tede«$.
f ^tmntermeiftcr Bnton gelber in ©urfee ftarb

am 31. Btai in feinem 72. SllterSjahr.

f ©lafermeifter Buguft gorfter « ©onjenbach in
©itterborf bei BifchofSjeU ftarb am 1. guni im Sllter
oon 69 gahren.

BIS BUtglieb beS SaufoHegiumS ber ©tabt giirtä)
an ©teüe beS prüdgetretenen Strdjiteften gr. 2Behrli
wählte ber ©tabtrat: Brchiteft SBaj ^äfeli.

©ie Bauleitung beS BeubaueS ber ©ermàtolo»
gifchcu Jîlinif in giirich 7 mürbe oom BegierungSrat
ber Brchiteftenfirma ißflegharb&§äfeli in gürich 1

übertragen.
gum fôantonSingenieur oon Uri wählte ber Sanb=

rat Çerrn ©ominif @pp oon Bltborf.
gürfoige fur arbeitsiofe ©chulentlaffene. (Blitget.)

Bon ben runb 7200 Knaben unb 9Jläbc£)en, welche biefeS
grühfahr iu Kanton güridh pr ©chulenilaffung ge=
langten, waren im gebruar noch über 3700 ohne 2luS=

ficht auf eine Sehr* ober 2ltbeitSfteHe. ©er fofort ein=
fe^enben gürforgeaftion beS fantonalen gugenbamteS,
bejw. ber BerufSberatungSorganifation, ift eS gelungen,
unter tatfräftiger BUltjilfe ber Berufsoerbänbe, fowie
ber Sanbwirtfchaft, bie gahl btefer BefdjäftigungStofen
auf weniger als 300 herabpminbern. ©ie meiften be=

finben fid) in Sehrfteßen, etwa 7" in StrbeitSfteßen p
©tabt unb Sanb ; oiele baoou finb in frembfprad)lichen
©ebieten. Bon ben nod) nidjt plazierten finb eine grofje
3ahl oorläuftg in hanbwerflid)t.i ober taufmännifchen
gortbilbungSturfen untergebracht, ghrer enbgültigen be-
ruflichen Unterbringung wirb aße Ütufmerffamfeit ge=

fdjenft.
guueulolontfatiou. ©ie oon ©ireltor ©h- Nobler

(Bern) präfibierte SJlitglieberoerfammlung ber îantonal*
bernifchen Bereinigung fürgnnenlolonifation oom 30. Blai
bef<hlo| prinjipieß, ben oolfSwirtfchaftlich wichtigen @e=

banfen ber gnnenfolonifation auch weiterhin aufrecht zu
erhalten unb zu förbern. ©ie Berfammlung genehmigte
hierauf ben ausführlichen gahreSberici)t ber Bereinigung
oon gürfprech B®iolt. ©er Borftanb würbe ergänzt
burdj bie Vetren Bationalrat ©tähli (Bern) unb Delo=
nom Seh mann (Btünfingen). 3luS Blitglieberfreifen
würbe ber SBunfdj auSgefprodhen, ba^ ber Kanton Bern
bie ihn ebenfaßS intereffierenbe grage ber bernifchen
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gungen, ^Werkbuud pnd lQeuvre, übertragen werden.
HoffèntlìH finden die 'langjährigen Bemühungen beider
Vereinigungen sowohl jetzt in Lausanne, wie auch später
in Paris, verständige Bewertung schweizerischer Qfiälitäts-
arbeit und die verdiente ÄMrkennung weitester Kreise.

GesMist Schweizerischer BaimterneWer.
Mitteilung an unsere Mitglieder.

Einreise ausländischer Bauarbeiter. In der letzten

Zeit kommt es immer häufiger vor, daß die Arbeitsämter
erklären, Anfragen um Zuweisung von Bauarbeitern
wegen mangelnden Angebots nicht befriedigen zu können.

Wir ersuchen Sie, unserm Sekretariat solche Fälle stets
unverzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Gleichzeitig empfehlen wir denjenigen Mitgliedern,
welche Einreisebewilligungen für österreichische oder ita-
lienische Maurer und Mineure erhalten wollen, ihre Ge-
suche durch Vermittlung unseres Sekretariats
zu machen. Das eidgenössische Arbeitsamt teilt mit, daß
es von nun an gegen die Erteilung von Einreisebewilli-
gungen an ausländische Maurer für die Dauer einer
Saison keine Einwendungen mehr erheben wird, soweit
dadurch keine Verdrängung der Inländer von ihren
Stellen eintritt. Um zu verhindern, daß Angehörige
anderer Berufsarten auf diese Weise in die Schweiz ge-
langem wird die Einreise nur an beruf s tüchtiges
Personal erteilt. Mit kollegialem Gruß

Der Vorstand.

velbsixlîmîê».
Kantonaler glarnerischer Wagnermeisterverband.

(Korr.). An der im Gästhaus zum „Löwen" in Mollis
stattgefundenen Hauptversammlung des glarnerischen
Wagnermeisterverbandes wurde beschlossen, die Tarif-
preise um 10 bis 25°/o zu reduzieren.

Awelterbwegmgen.
Vereinbarung zwischen dem Verband Schweizer.

Schreinermeister und Möbelfabrikanten und dem
Schweizer. Holzarbeiter - Verband. (Bekanntmachung
des Einigungsamtes der Stadt Zürich.)

1. Mit der Wiederaufnahme der Arbeit tritt ein

Lohnabbau von 10 Rp. pro Stunde ein.
2. Ab 1. Juli 1922 erfolgt ein weiterer Lohnabbau,

der auch für die Sektion Kreuzlingen des Meisterver-
bandes Geltung hat, von 5 Rp. pro Stunde.

3. Die seit 1. Januar 1922 bereits vorgenommenen
Lohnreduktionen kommen in Anrechnung.

4. Wo der Durchschnittslohn weniger als Fr. 1.30

pro Stunde beträgt, tritt nur ein Lohnabbau von 10

Rappen ein.
5/ Vor dem 1. Dezember 1922 darf ein weiterer

Lohnabbau nicht platzgreifen, sofern nicht eine wesentliche
Verschlechterung der Konjunktur eintritt.

6î Maßregelungen finden beiderseits keine statt.
7< Die Arbeitsaufnahme erfolgt in allen Sektionen

gleichzeitig am 6. Juni 1922. Die Wiedereinstellung
erfolgt unter Berücksichtigung der technischen Schwierig-
keiten und der vorhandenen Arbeit.

Gewerbeausstellung Bern 1922. Gestützt auf die

Anmeldungen für die Gewerbeausstellung vom 1. Sep-

tember bis 3. Oktober in Bern sind nun die Ansätze für
die Platz gebühren normiert worden.

Das Reglement, das in den nächsten Tagen mit dem

Ausstellungsreglement an die provisorisch angemeldeten
Interessenten verschickt wird, enthält u. a. folgende Be-
stimmungen: Der Grundpreis für 1 m- Bodenfläche
beträgt Fr. 30.—, für 1 Wandfläche Fr. 20.-—.
Angebrochene Quadratmeter werden voll berechnet. Weiter
werden Zuschläge auf den Preisen der Bodenfläche in
Prozenten je nach der Zahl der Schauseiten geordnet.

Mit den Reglementen gelangen nun auch die definitiven
Anmeldescheine zur Versendung. Firmen, die bis heute
die provisorische Anmeldung unterlassen haben, wollen
sich zum Bezug des definitiven Anmeldescheines
auf dem Generalsekretariat der Gewerbeausstellung,
Bürgerhaus, 2. Stock, melden.

Mit der Ausstellung in Bern wird eine Lotterie im
Betrage von Fr. 125,000 verbunden. Als Preise sind
in der Hauptsache Ausstellungsgegenstände vorgesehen.
Es sind geräumige Wirtschaftslokalitäten vorgesehen. So
sind für die Bierhalle ungefähr 400, für die Weinstube 90,
für die Küchlistube 110 und für die Küche mit Speise-
saal für die Angestellten zirka 300 Bodenfläche vor-
gesehen.

vmcdieae»«.
P Zimmermeister Anton Fewer in Sursee starb

am 31. Mai in seinem 72. Altersjahr.
-j- Glasermeister August Forster - Gonzenbach in

Sitterdorf bei Bischofszell starb am 1. Juni im Alter
von 69 Jahren.

AIs Mitglied des Baukollegiums der Stadt Zürich
an Stelle des zurückgetretenen Architekten Fr. Wehrli
wählte der Stadtrat: Architekt Max Häfeli.

Die Bauleitung des Neubaues der Dermâtolo-
gischen Klinik in Zürich 7 wurde vom Regierungsrat
der Architektenfirma Pfleg hard L. Häfeli in Zürich 1

übertragen.
Zum Kantonsingenieur von Uri wählte der Land-

rat Herrn Dominik Epp von Altdorf.
Fürsorge für arbeitslose Schulentlassene. (Mitget.)

Von den rund 7200 Knaben und Mädchen, welche dieses
Frühjahr im Kanton Zürich zur Schulentlassung ge-
langten, waren im Februar noch über 3700 ohne Aus-
ficht auf eine Lehr- oder Arbeitsstelle. Der sofort ein-
setzenden Fürsorgeaktion des kantonalen Jugendamtes,
bezw. der Berufsberatungsorganisation, ist es gelungen,
unter tatkräftiger Mithilfe der Berufsverbände, sowie
der Landwirtschaft, die Zahl dieser Beschäftigungslosen
auf weniger als 300 herabzumindern. Die meisten be-

finden sich in Lehrstellen, etwa V» in Arbeitsstellen zu
Stadt und Land; viele davou sind in fremdsprachlichen
Gebieten. Von den noch nicht plazierten sind eine große
Zahl vorläufig in handwerklichen oder kaufmännischen
Fortbildungskursen untergebracht. Ihrer endgültigen be-
ruflichen Unterbringung wird alle Aufmerksamkeit ge-
schenkt.

Jnnenkolonisatio«. Die von Direktor Th. Tobler
(Bern) präsidierte Mitgliederversammlung der kantonal-
bernischen Vereinigung fürJnnenkolonisation vom 30. Mai
beschloß prinzipiell, den volkswirtschaftlich wichtigen Ge-
danken der Jnnenkolonisation auch weiterhin aufrecht zu
erhalten und zu fördern. Die Versammlung genehmigte
hierauf den ausführlichen Jahresbericht der Vereinigung
von Fürsprech Pezolt. Der Vorstand wurde ergänzt
durch die Herren Nationalrat Stähli (Bern) und Oeko-
now Lehmann (Münsingen). Aus Mitgliederkreisen
wurde der Wunsch ausgesprochen, daß der Kanton Bern
die ihn ebenfalls interessierende Frage der bernischen
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